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I .  B E K A N N T M A C H U N G E N

Wahl einer Schiedsperson für die Gemeinde Elsteraue
Zur notwendigen Wahl einer Schiedsperson unserer Schieds-
stelle sucht die Gemeinde Elsteraue eine Person, die sich als 
ehrenamtlich tätige Schiedsperson engagieren will.

Das Amt der Schiedsperson kann jeder übernehmen, der das 
30. Lebensjahr vollendet hat, in der Gemeinde Elsteraue wohnt 
und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt. 
Näheres regelt das Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt.

Eine Schiedsperson wird vom Gemeinderat der Gemeinde 
Elsteraue gewählt. Die Bestellung erfolgt durch das Amtsge-
richt Zeitz. Zu den Aufgaben von Schiedspersonen gehört die 
gütliche Beilegung von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten 
in den gesetzlich bestimmten Fällen. Die Schiedsperson ist 
ehrenamtlich tätig.

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Elsteraue, die an der 
Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert sind, 
können sich bei der

 

Gemeinde Elsteraue
Bürgermeister
Hauptstraße 30
06729 Elsteraue

schriftlich bewerben.

Die Bewerbung sollte enthalten: Name und Vorname (ggf. Ge-
burtsname), Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Beruf

Außerdem sollten die Bewerber kurz schildern, welche Er-
fahrungen für die Ausübung des Schiedsamtes eingebracht 
werden.

Nähere Auskünfte erhalten Sie unter der Rufnummer 
03441 – 226 127.

Buchheim
Bürgermeister
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Bekanntmachung des Einwohnermeldeamtes zu Ehe- und Altersjubiläen
Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt gratuliert Altersju-
bilaren zur Vollendung des 100. Lebensjahres und zu jedem 
folgenden Geburtstag, sowie Ehejubilaren aus Anlass des 50., 
60., 65., 70. und 75. Hochzeitstages.

Außerdem gratuliert der Herr Bundespräsident zur Vollendung 
des 100., des 105. und zu jedem folgenden Geburtstag, sowie 
Ehepaaren aus Anlass des 65., 70. und 75. Hochzeitstages.

Ich bitte daher alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Ge-
meinde Elsteraue wohnhaft sind und 2024 zu den genannten 
Jubilaren gehören, sich im Einwohnermeldeamt der Gemeinde 
Elsteraue bis zum 31. August 2023 zu melden.  Bei der Mel-
dung sind die Urkunden als Nachweis vorzulegen.

Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes in 06729 Elsteraue, 
OT Alttröglitz, Hauptstr. 30 (Telefon 03441/226168)

Montag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 – 12.00 und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr

Buchheim
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum 
Vorentwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde Elsteraue gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Die Gemeinde Elsteraue führt das Verfahren zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) 
für das Gemeindegebiet durch. Der Gemeinderat 
der Gemeinde Elsteraue hat am 29.06.2023 den 
Beschluss über den Vorentwurf des Flächennut-
zungsplans gefasst und diesen zur Offenlage ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie zur Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bestimmt. Das Plangebiet 
der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ist 
nachfolgend dargestellt.

Das Erfordernis der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans ergibt sich einerseits dadurch, 
dass der derzeit wirksame FNP aus dem Jahr 2007 
stammt. Aufgrund dieses Alters sowie vor dem Hin-
tergrund des Strukturwandels (Beendigung des ak-
tiven Braunkohlentagebaues) und dem demogra-
phischen Wandel, entfaltet der derzeit bestehende 
FNP keine hinreichende Steuerungswirkung im Sin-
ne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
mehr. Auch sollen neue Betrachtungen zu Fragen 
des Umweltschutzes sowie für eine nachhaltige 
Nutzung erneuerbarer Energien in die Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans einfließen.

Die Planunterlagen zum Vorentwurf des Flächen-
nutzungsplans (Planzeichnung Teil Nord und Süd 
sowie Begründung mit Umweltbericht) liegen zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
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14.08.2023 bis einschließlich 15.09.2023

im Vorzimmer des Bürgermeisters der Gemeinde Elsteraue, 
Hauptstraße 30, Raum 120 in 06729 Elsteraue, Ortsteil Alttrög-
litz zu folgenden Dienststunden oder nach Vereinbarung zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr 

Weiterhin kann der Vorentwurf des Flächennutzungsplans im 
oben genannten Zeitraum auf der Homepage der Gemeinde 
Elsteraue, unter https://www.gemeinde-elsteraue.de/de/bau-
leitplanung.html sowie über eine entsprechende Verknüp-
fung im zentralen Internetportal des Landes Sachsen-Anhalt 
(https://lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/viewer-gdi-kommu-
nen.html) im PDF-Format abgerufen werden.
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anre-
gungen und Hinweise zum Vorentwurf des Flächennutzungs-
plans in Text- und Schriftform (bauwesen@gemeinde-elste-
raue.de bzw. Postadresse: Gemeinde Elsteraue, Hauptstraße 
30 in 06729 Elsteraue) sowie während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben werden. Es besteht die Möglichkeit 
der Erörterung.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Planung unberücksichtigt blei-
ben, sofern die Gemeinde Elsteraue deren Inhalt nicht kann-
te oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der Planung nicht von Bedeutung ist.

Datenschutzinformation
Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der 
ordnungsgemäßen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
E und Artikel 13 der geltenden Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) und dem Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt. Weitere Informationen zur Erhebung personenbezoge-
ner Daten gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 vom 
27.04.2016 – Datenschutzgrundverordnung – (DSGVO) finden 
Sie auf unserer Internetseite unter https://www.gemeinde-el-
steraue.de/datei/anzeigen/id/11532,1207/2023_01_11_dsgvo_
baugb.pdf

Elsteraue, 29.06.2023

Buchheim                                                        Dienstsiegel
Bürgermeister

Jahresabschluss 2022 der Zeitzer innovativen Arbeitsfördergesellschaft mbH
Die Gesellschaft reicht
 
 – die Bilanz,
 – die Gewinn- und Verlustrechnung,
 – den Anhang,
 – den Lagebericht,
 – den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

beim Bundesanzeiger Verlag Köln im Unternehmensregister 
ein.

Der Jahresabschluss kann in der Zeit vom 16.10. – 20.10.2023 
in der Zeit

 Montag 06.30 – 15.20 Uhr
 Dienstag 06.30 – 17.00 Uhr
 Mittwoch 06.30 – 15.20 Uhr
 Donnerstag 06.30 – 15.20 Uhr
 Freitag 06.30 – 12.45 Uhr

in den Geschäftsräumen der Zeitzer innovativen Arbeitsförder-
gesellschaft mbH eingesehen werden.

Die Geschäftsführung
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Sperrung der Fuß- und Radwegbrücke über die Deutsche Bahn in Predel

Im Ergebnis einer durchgeführten Brückenprüfung ist die Ver-
kehrssicherheit für das Brückenbauwerk nicht mehr gegeben. 

Die Brücke ist mit sofortiger Wirkung für den Fußgänger- und 
Radfahrverkehr gesperrt. Buchheim 

Bürgermeister

I I .  I N F O R M A T I O N E N

Beschlüsse des Gemeinderates Elsteraue vom 29.06.2023
Beschluss-Nr.: 362/06/2023
Beschluss über den Vorentwurf im Verfahren der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt den Vor-
entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für 
das Gemeindegebiet, bestehend aus der Planzeichnung und 
der Begründung mit Umweltbericht in der vorliegenden und 
beratenden Fassung gemäß Anlage und bestimmt diesen ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB zur frühzeitigen Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit durch Offenlage.
Gleichzeitig werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 
2 BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden zur Stellungnahme sowie 
zur Äußerung über den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
fordert.

Abstimmungsergebnis: 17 Ja-Stimmen
  1 Stimmenthaltung

Beschluss-Nr.: 363/06/2023
Beschluss über die abschließende Abwägung der Stellungnah-
men im Verfahren der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 
"INGEPA 2000,  Teilgebiet Rehmsdorf" der Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt abschlie-
ßend über die Abwägung der im Verfahren zur 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „INGEPA 2000, Teilgebiet Rehms-
dorf“ geäußerten Stellungnahmen und Sachverhalte in der 
vorliegenden und beratenden Fassung gemäß Anlage.

Abstimmungsergebnis:  18 Ja-Stimmen

Beschluss-Nr.: 364/06/2023
Beschluss über die Satzung der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1 "INGEPA 2000, Teilgebiet Rehmsdorf" der 
Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die 3. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 1 „INGEPA 2000, Teilgebiet 
Rehmsdorf“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit den 
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textlichen Festsetzungen (Teil B) und billigt die Begründung 
mit Umweltbericht in der vorliegenden und beratenden Fas-
sung gemäß Anlage.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen

Beschluss-Nr.: 365/06/2023
Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 10 "Solarpark Sprossen" 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 
"Solarpark Sprossen" gemäß § 12 BauGB für den in der An-
lage 1 dargestellten Geltungsbereich. Die Gemeindeverwal-
tung wird ermächtigt und beauftragt, einen Durchführungs-
vertrag mit dem Vorhabenträger abzuschließen, der die 
Übernahme der Planungskosten, die grundsätzlichen Inhalte 
der Planung sowie die Umsetzungszeiträume des Vorhabens 
beinhaltet.

Abstimmungsergebnis: 18 Ja-Stimmen 

Beschluss-Nr.: 367/06/2023
Beschluss zur Fortschreibung des Haushaltskonsolidie-
rungskonzeptes 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die vor-
liegende Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskon-
zeptes aus 2022 für das Haushaltsjahr 2023.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
  8 Nein-Stimmen 

Beschluss-Nr.: 369/06/2023
Beschluss zum Haushalt 2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Haus-
haltssatzung für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 
  8 Nein-Stimmen gefasst.

Beschluss-Nr.: 370/06/2023
Beschluss über die Meinungsbildung der Kommune be-
züglich der Befürwortung von eigenwirtschaftlichem 
Glasfaserausbau in der Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue befürwortet den 
eigenwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes im Ge-
meindegebiet durch die GlasfaserPlus. Der Bürgermeister 
wird ermächtigt und beauftragt, eine gemeinsame Erklärung 
auf der Grundlage des beiliegenden Entwurfes gemäß Anla-
ge 1, vorbehaltlich der Prüfung durch die Kommunalaufsicht, 
abzuschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Beschluss-Nr.: 371/06/2023
Beschluss zur Risikoanalyse und zum Brandschutzbedarfs-
plan für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Elsteraue
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die vor-
gelegte Risikoanalyse mit dem sich daraus ergebenen Brand-
schutzbedarfsplan für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde 
Elsteraue.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen
  6 Nein-Stimmen 

Beschluss-Nr.: 372/06/2023
Beschluss zur Aufnahme eines weiteren Mitgliedes in die 
Gemeinsame Vergabestelle
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt:
Einem Beitritt der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern zur Ge-
meinsamen Vergabestelle wird zugestimmt.
Die Zustimmung gilt vorbehaltlich der erforderlichen Zustim-
mungen durch die Stadt Lützen und die Verbandsgemeinde 
Wethautal.
Die Tätigkeit der GVS für die Einheitsgemeinde Stadt Teuchern 
beginnt mit der Arbeitsaufnahme des zusätzlich einzustellen-
den Mitarbeiters in der GVS.

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen
  4 Nein-Stimmen 
  2 Stimmenthaltungen

Beschluss-Nr.: 373/06/2023
Beschluss der Vorschlagsliste für Schöffen für die am 
01.01.2024 beginnende Wahlperiode
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt

1. Über die Vorschlagsliste wird in ihrer Gesamtheit abge-
stimmt.

2. Die Vorschlagsliste für Schöffen wird in der vorliegenden 
Form bestätigt.

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen
  2 Nein-Stimmen 
  5 Stimmenthaltungen

Beschluss-Nr.: 374/06/2023
Beschluss zur Aufnahme eines Kommunaldarlehens
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Auf-
nahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.483.800,00 € 
bei der DKB mit einer Laufzeit von 29,75 Jahren und zu einem 
Zinssatz von 3,56%.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 
  9 Nein-Stimmen 
Somit ist der Beschluss abgelehnt.
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Beschlüsse des Gemeinderates Elsteraue vom 13.07.2023
Beschluss-Nr. 384/07/2023
Beschluss zur Neufassung der Haushaltssatzung 2023 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Haus-
haltssatzung für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 
  2 Nein-Stimmen 

Beschluss-Nr. 385/07/2023
Beschluss zur Aufnahme eines Kommunaldarlehens
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die Auf-
nahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 2.483.800 € bei 
der Sparkasse Burgenlandkreis zu einem Zinssatz von 3,681 % 
und einer Laufzeit von 30 Jahren.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 
  2 Nein-Stimmen 

Beschluss-Nr. 388/07/2023
Beschluss zu Erleichterungen zur Beschleunigung der Auf-
stellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsteraue beschließt die An-
wendung der einzelnen im Sachverhalt genannten Erleichte-
rungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung der 
Jahresabschlüsse gemäß des Erlasses des Ministeriums für In-
neres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 15.10.2020 
sowie des Ergänzungserlasses vom 22.04.2022.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen
  1 Stimmenthaltung


